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Beratungsgegenstand: 
Bebaungsplan Leversumer Straße "Südwest"  
- ergänzende Tischvorlage - 
 
I. Beschlussvorschlag: 
Der Rat beauftragt die Verwaltung, den Bebauungsplan „Leversumer Straße - Südwest“ im 
beschleunigten Verfahren nach § 13b BauGB durchzuführen sowie die frühzeitige Unterrichtung der 
Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und die frühzeitige Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 
1 BauGB einzuleiten. 
 
 
II. Rechtsgrundlage: 
BauGB, BauNVO, § 41 GO, Zuständigkeitsregelung des Rates 
 
III. Sachverhalt: 
In der Sitzung des Ausschusses für Klimaschutz, Energie, Planung und Stadtentwicklung am 
13.12.2018 wurde im TOP 4 (Vorlagen-Nr.: FB 3/906/2018) der Entwurf des Bebauungsplanes 
„Leversumer Straße – Südwest“ vorgestellt. Der Entwurf sieht zwei Stichwege vor, die als öffentliche 
Verkehrsfläche ausgewiesen sind. Der Ausschuss beauftragte die Verwaltung zu überprüfen, ob eine 
Ausweisung der Stichwege als GFL-Flächen möglich sei.  
 
Die geplanten Stichwege unterscheiden sich in ihren Anforderungen bezüglich der Anzahl der 
angrenzenden Grundstücke. Der östliche Stichweg bindet etwa 10 Wohngrundstücke (je nach 
Grundstücksteilung) an das öffentliche Erschließungsnetz an. Der westliche Stichweg erschließt 
hingegen nur 3 Wohngrundstücke.  
Aus Sicht der Verwaltung sprechen folgende Faktoren gegen die Ausweisung der Stichwege als 
private GFL-Flächen: 

- Anzahl der Nutzer und möglicher Eigentümer insbesondere am östlichen Stichweg 
- Frequentierung und Länge des östlichen Stichweges 
- Zu reglementierende Verkehrssicherungs- und Unterhaltungsmaßnahmen 
- Erhöhter Verwaltungsaufwand durch Abstimmungen zum Straßen- und Kanalausbau sowie 

zur Abrechnung der Herstellungskosten des Stichweges (Baustraße) mit den Anliegern des 



 2
Weges 

- Privater Straßenausbau wirkt einer möglichen Etablierung von Gebäuden mit 
Wohnraumförderung (z. B. mögliche Reihenhausbebauung am östlichen Stichweg) entgegen 

- Doppelte finanzielle Belastung der anliegenden Grundstücke durch Übertragung der 
Ausbaukosten des Stichweges und anteilig der Gesamtkosten zur Erschließung des 
Plangebietes  

- Die Grundstücke an den Stichwegen werden unattraktiver in der Vermarktung 
 
In den Stichwegen kann keine Abholung der Mülltonnen erfolgen, sodass diese entlang der Quartiers- 
und Sammelstraße aufgestellt werden müssten. Der Straßenquerschnitt von 6,5 m bzw. 7,0 m bietet 
ausreichend Potenzialfläche zur Aufstellung. Im Anhang sind die potenziellen Flächen dargestellt. Im 
Rahmen der Straßenausbauplanung ist der genaue Standort festzulegen. 
Auf Anfrage des Ausschusses für Klimaschutz, Energie, Planung und Stadtentwicklung wurde der 
Bedarf eines Glascontainers im Plangebiet geprüft. Das Plangebiet befindet sich im Einzugsradius 
eines Containerstandortes (Festplatz) in ca. 200 m Entfernung. Ein weiterer Standort wird daher nicht 
benötigt. 
 
 
 
 
 
Potenzielle Müllaufstellfläche für Stichwege 
(nicht maßstäblich)  
 
 


